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L37151 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Burgenland

L70701 Theater Veranstaltung Burgenland

L81701 Baulärm Umgebungslärm Burgenland

L82000 Bauordnung

L82001 Bauordnung Burgenland

L82201 Aufzug Burgenland

L82251 Garagen Burgenland

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

BauO Bgld 1969 §100;

BauO Bgld 1969 §105 Abs4;

BauO Bgld 1969 §111 Abs1 Z1;

BauO Bgld 1969 §111 Abs1 Z4;

BauRallg;

Rechtssatz

Es begeht zufolge § 111 Abs 1 Z 4 Bgld BauO ua eine Verwaltungsübertretung, wer einen Bau vor Erteilung der

Benützungsbewilligung benützt. Es kommt also nach § 111 Abs 1 Z 4 Bgld BauO auf die Erteilung der

Benützungsbewilligung an, wobei nicht - wie in § 111 Abs 1 Z 1 Bgld BauO - auf den Eintritt der Rechtskraft der

Bewilligung abgestellt wird. Auch die korrespondierenden materiellen Bestimmungen über den zulässigen Baubeginn

in § 100 Bgld BauO einerseits und die zulässig Ingebrauchnahme eines Baues gem § 105 Abs 4 Bgld BauO andererseits

bestätigen dieses Ergebnis. Während § 100 Bgld BauO ausdrücklich die Rechtskraft der Baubewilligung verlangt spricht

§ 105 Bgld BauO lediglich davon, daß Bauten vor Erteilung der Benützungsbewilligung nicht in Gebrauch genommen

werden dürfen.
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